
dtk IN Lxri-L - poliukr. M a 
chen allergnädigst« angeordnete Kay.
serl. Königl. Hof-LommWon allen in diesen 

und - Herzogthum Lrain befindlichen Geist-
btädt /  Ständen /  Obrigkeitm /  Beamten/
Etam>-er̂  ^E en/U nterthanen/und Jnsaffm/ was 

ves/und Würden dieselbe imer seynd/hiemit anzufügen;

^ ^ , ^ s e r l .  Königl. Apostolische Majestät habmunter 
diall r., o Wienn den itm Iuny innlebenden JahrS gnä- 
ununteŷ  ^ r i  Weben/ wie daß Allerhöchst - dieselben zu 
den inj., fe tte r Fortsetzung deren gegenwärtig-fürdauren- 
vpe- Mammen gesetzten Kräften unternehmendm Kriegs- 
8ttrel,-nOuen so gerne auch sonstm Allerhöchst-dieselbe dero 
wahren - Kunden nach vielen wehrender dieser KriegS- 
rinelv,,ÄUr willfährigst-geleistet - beschwerlichen Abgaben 
sin lvon! Erleichterung schon dermalen angcdeuen las- 

nichts destoweniger in die unvermeidliche 
ge ^^ it versetzet gesehen hätten /  auf die vollstänbi- 
3ug ^nd Sicherstellung deren für den künftigen Feld- 

1760. mehrmahlen erforderlichen fast-uncr-
anjch.Men Kriegs-Erfordernussen/ und Geld - Auslagen 
knriierk r ^ und vorhinein dero Landeö-MütterlicheS Au- 

* ^ * n  /  und solchemnach dann unumgänglich 
HerrvL^ worden seyen /  von diesem dero getreuesten Erb-
über h j^M  Lrain ^  erstbesagtes 1760^ ^ ilirr ir-J a h r
üwer, Nk> ^^-Uläßige oräinarj krsettAncla ein nachgepflos 
Auslag oerfchlag uller pro anno 1760. -enöthigten KrtegS- 

und zwischen denen Ländern üblichen kro- 
?§chhero ^0457. fl. r8. kr. anfänglich anzuverlangen/ 

getre,Ä.^Lu^ besonders allermildester Rücksicht aufdie- 
w t̂tn E  Erb-Land Lrain solches unter äato Wienn 

?H^gnär^^ 0. auf 220457. fl. 18. kr. dergeftalten 
pl als ein d  r̂abzusetzen geruhet /  daß hiervon zweyDrit- 
l̂lllnten l^cnto verzinsendes Darlehen in denen be- 

^wtgeM^-^^ugehoben/ das dritte D rittel aber als ein 
,, G ,L L a b - -ingebracht werden solle;
ŝeS E r b - ^ - ^ ^ "  bie treu-gehorsamste Herren Stände 

"verzogthums Lrain vorzüglichen in Anbetracht
)(  dessen



dessen/ daß durch ermanglenden hinlänglichen Unterhaltfu 
die zu Feld stehende so zahlreiche Kayserl. Königl. 
der leidige Krieg anstatt dessen erseufzender baldigen 
digung nur noch mehrers verlängeret /  und der Aus V  
desselben unsicherer gemacht werden würde /  keinen UtNgE 
genohmen/ dem diesfällig allerhöchsten Ansinnen sich E  
bereitwilligst zu unterziehen /  auch bereits wegen Etnbrl 
gung deren obgchachten zweyen Darlehens-Dritteln m ^  
sc Empore die behdrige Veranstaltung getroffen worden ljl'  ̂

Also erübriget nur annoch eine gleiche Veranlaß 
wegen ebenmäßiger Erzeigung des dritten unentgeltM 
Drittels zu treffen; Diese Kayserl. Königl. H o f^ A  
mMon hat demnach in Rücksicht/ daß in Sachen zu ^  
förderung des allerhöchsten /  und allgemeinen Länder-O^ 
steS die Beschleinigung das einzige ausgebig-und sichu, 
M ittel seye /  am diensamst - billich - und würksamsten 
seyn befunden /  die untern 9^1 April lezthin für das v E ' 
sene 1759" käM-rr-Iahr ausgeschriebe geweste ̂ ie g s ^  
steuer anwiederumen für das eingetretten 1760^ zu ern, 
ren/ somit das diesfalls untern gleicherwehnten 9^» ^  
lezthin emLmrte k ĉen» zur Richtschnur nach seinem ^  
zen Inhalt auch für gegenwärtiges klilitL r- Jahr 
len/ mit dem einzigen Unterscheid/ daß anheuer niema» 
mehr einige kassion, wann solche für das vorige Jahr 
aeleaet worden /  oder sein 8^cu8. oder D a u s -B e d ie n ^

des kritcrits aber weilen für Heuer keine dapitLlitten-E^' 
bezahlet w ird/ von selbsten gehoben /  somit auch alle 
listen die sie betretende Kriegs - Beysteyer welchen solch^-
mahlSu r̂oportionederbezahltenO-rpit ĵstemSteuerE.  ̂
deret/ oder nachgesehen worden/ unnachsichtlichen sî  
heurige Jahr ganz abzuführen schuldig seyen;

Dahero dann in allerhöchsten Nahmen Ihrer 
Königl. Apostolichen Majestät von allerhöchst das ^  
Landes allergnädigst angeordneten Hof-
mit verordnet w ird / daß alle h ie r. Landes begültet^ oder , .
begültete Geist-und weltliche Herren Stände /

fich nicht geänderet hat/ einzureichen /  sondern nur den  ̂
trag seiner KriegS-Beysteuer nach erhaltender diesfällig neL 

in lermmo praesixo in die hiesig  ̂
Königl. Kriegs-LaM zu entrichten habe /  der



Städte/M ärckte/?rivati, Unterthanen/ undZnsasien/ 
oder ihre neu abgeänderte k lo n e n  längstens bis Ende des 
künstigenMonats Oecembr. Massen nach Derfliesiung dieses 
l'ermins keine 5allion mehr angenohmen werden w ird / 
anhero einreichen /  oder da es bey ihrer vorigen baMon ver
bleibet nach Erhaltung deren gedruckten HMMAtionen läng
stens bis i  z.kcbr. 1760. die sie betreffende Kriegs - Bey- 
steuer-tzuanta in die hiesig-Kayserl. Königl. Kriegs - Oas- 
trtm gegen Quittung baar/und um so gewisser erlegen sollen/ 
als widrigens die morose Partheyen ohne all-weitere An
mahnung mit denen schärffesten Lxecurion8 - Zwangs-Mit
teln hierzu verhalten werden wurden;

Man verstehet sich demnach daß männiglich nicht so
viel aus Forcht der Straffe/ und Schadens /  sondern aus 
lebhaftesten eigenen Antrieb /  und aufhabender Schuldig
keit hierinfalS den so dringenden allerhöchsten Dienst /  und 
darunter waltend allgemeine Beste als ein getreuer Vasall, 
und Patriot werckthätig zu befördern sich eyfrigst angelegen 
seyn lassen werde. Laybach den 8. Aovemkr. 1759.
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Kc§ia^ulica in Oucatu Larnivlire.

Felix Erasmus Ziegler.


